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Wir wurden von DECODETRON Archiv-Service GmbH, Steinbach im Taunus (im Folgenden 

kurz „DECODETRON“) beauftragt, das Ergebnis der von KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Düsseldorf (im Folgenden kurz „KPMG“), im Juni 2016 durchgeführten Analyse 

über die von DECODETRON angebotenen Archivierungslösung für rechnungsergänzende 

elektronische Lieferscheine im Inet-Archiv aus umsatzsteuer- bzw. abgabenordnungsrecht-

licher Sicht kurz zusammenzufassen und die die Kernaussagen dazu aus der KPMG-Stellung-

nahme vom Juni 2016 abzuleiten. Hinsichtlich des Gegenstands, der Ergebnisse und Empfeh-

lungen der Analyse verweisen wir im Detail auf die KPMG-Stellungnahme
1
. 

 

Über das Web-basierte Inet-Archiv wird den Pharmagroßhändlern als DECODETRON-Kunden 

und in deren Auftrag den Apotheken als Pharmagroßhändler-Kunden ermöglicht, über die 

DECODETRON-Kunden-Website u.a. tagesaktuell auf elektronische Lieferscheine zuzugreifen. 

Nach Ablauf des jeweiligen Jahres bieten die Pharmagroßhändler den Apotheken zusätzlich an, 

über DECODEDRON eine Jahres-CD mit den bereits im Inet-Archiv empfangenen elektro-

nischen Lieferscheinen des vorangegangenen Jahres (inkl. etwaiger Notizen des Empfängers) 

zu erwerben. 

 

Das Inet-Archiv wurde im Jahr 2015 von KPMG nach dem IDW PS 880 (Prüfung von 

Softwareprodukten) erfolgreich zertifiziert. Danach erfüllt das Inet-Archiv bei sachgerechter 

Anwendung insbesondere auch die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-

wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 

Datenzugriff (GoBD)“ gem. BMFD-Schreiben vom 14. November 2014. 

 

Kurze Zusammenfassung des Ergebnisses der KPMG-Analyse: 

 

Nach Auffassung von KPMG erfüllt DECODETRON als Outsourcing-Dienstleister im Namen 

und für Rechnung der Pharmagroßhändler und der von diesen belieferten Apotheken die um-

satzsteuer- und abgabenordnungsrechtlichen Archivierungspflichten für rechnungsergänzende 

elektronische Lieferscheine (insbes. §§ 14 Abs. 1 UStG, 31 Abs. 1 UStDV, 147 Abs. 1 AO).  

 

Dies gilt auch im Fall des zusätzlichen Versandes/Empfangs von Lieferscheinen in 

Papierform zur Wareneingangskontrolle, soweit die Pharmagroßhändler darauf hinweisen 

dass die Originale der rechnungsergänzenden Lieferscheine – ob ohne oder mit Papierliefer-

schein (zur Wareneingangskontrolle) – elektronisch zur Verfügung gestellt werden und die 

Apotheken dies stillschweigend akzeptieren. Als Indiz dafür gilt die Bestellung der „Jahres-CD“.  

 

Die papierhaften Lieferscheine sind nach Auffassung von KPMG in diesem Fall nicht zusätzlich 

aufbewahrungspflichtig und können daher vernichtet werden, sofern sie keine handschriftlichen 

Ergänzungen erhalten und hierdurch ggf. als Kalkulationsunterlage o.Ä. dienen. 

 

Auch der Versand bzw. die Übermittlung der elektronischen Lieferscheine sind laut KPMG 

mit Zurverfügungstellung im Archivportal elektronisch übermittelt bzw. gelten als von den 

Apotheken elektronisch empfangen.  

 
  

                                                           
1
 siehe http://www.kpmg.de/bescheinigungen/RequestReport.aspx?41585 (letzter Abruf am 07. Dezember 2016) 

http://www.kpmg.de/bescheinigungen/RequestReport.aspx?41585
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Die wesentlichen Kernaussagen lassen sich dazu aus der KPMG-Stellungnahme vom Juni 

2016 unmittelbar ableiten: 

 

Zitat (Kennzeichnung durch „..“) / verkürzte Textwiedergabe Fundstelle 

  

„Eine Delegation der Aufbewahrungspflichten auf Dritte ist aus umsatzsteuer- 
und auch abgabenordnungsrechtlicher Sicht grundsätzlich möglich.“ Dazu „[...] 
ist es erforderlich, dass die rechnungsergänzenden Lieferscheine tatsächlich 
vom Verfügungsbereich des Pharmagroßhändlers in den Verfügungsbereich 
der Apotheken übermittelt und von letzteren empfangen werden.“ Zudem muss 
„die Delegation der elektronischen Archivierung von der jeweiligen Partei 
beauftragt […]“ worden sein. 

Seite 3 im 2. 
Absatz  

  

„Eine wirksame Übermittlung i.S.e. Bereitstellung der elektronischen 
Lieferscheine durch DECODETRON als Dienstleister (im Namen und (für 
Rechnung) der Pharmagroßhändler) liegt bei der Zurverfügungstellung der 
elektronischen Lieferscheine in dem Archivportal zweifelsohne vor [...]“ 

Seite 4 im 
2. Absatz, 
erster Satz 
(Variante 1) 

  

„Die rechnungsergänzenden [elektronischen; Anm. des Verfassers] Liefer-
scheine wurden mit Zurverfügungstellung im Archivportal [...] wirksam über-
mittelt und von den Apotheken empfangen.“  

Seite 4 im 
2. Absatz, 
letzter Satz 
(Variante 1) 

  

„Angesichts dessen, dass die Zustimmung zum elektronischen Verfahren an 
kein Formerfordernis gebunden ist und auch stillschweigend erfolgen kann [...]“ 
genügt die Mitteilung der Pharmagroßhändler an die Apotheken „[...] (z.B. in 
einem Anschreiben, über ihre Homepage, etc.), dass die Originale der 
rechnungsergänzenden Lieferscheine – ob ohne oder mit Papierlieferschein 
(zur Wareneingangskontrolle) – elektronisch zur Verfügung gestellt werden.“ 
Mit Duldung „[...] gilt die Zustimmung bis auf weiteres als erteilt.“ 

Seite 5 im 
1. Absatz 
 

  

„[...] dass die Apotheken jeweils am Ende eines Kalenderjahres die Möglichkeit 
haben, über ihre Pharmagroßhändler die „Jahres-CD“ zu bestellen, kann [...] 
als Indiz dafür, dass die Apotheken sich mit der elektronischen Archivierung 
der empfangenen elektronischen Lieferscheine durch DECODETRON im Inet-
Archiv einverstanden erklären bzw. DECODETRON hierzu zumindest auch 
stillschweigend unterbeauftragen, gewertet werden.“ 

Seite 6 im 
2. Absatz, 
erster Satz 

 

  

Die zusätzlich übermittelten Papierlieferscheine zur Wareneingangskontrolle 
sind dann nicht aufbewahrungspflichtig, „sofern es sich [...] nicht um Originale 
handelt und [...] seitens der Apotheken beispielsweise nicht noch durch hand-
schriftliche Anmerkungen ergänzt werden und hierdurch ggf. als Kalkulations-
unterlage o.Ä. dienen.“ Notizen können auch im Online Archiv vorgenommen 
werden, „[...] und sind sodann sowohl im Inet-Archiv, als auch auf der ‚Jahres-
CD‘ ersichtlich.“  

Seite 5 im 
2. Absatz, 
erster Satz 

 

 

Dem Auftrag zur Ableitung von Kernaussagen aus der Stellungnahme der KPMG vom Juni 

2016 lagen die „Allgemeine Auftragsbedingungen FAHRNI & PARTNER Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in der Fassung vom 1. Januar 2015“ zugrunde, die 

auch eine Haftungsvereinbarung vorsehen.  

 
  
















